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Gesamte Rechtsvorschrift für Marktordnungs-Überleitungsgesetz , Fassung vom 
27.07.2015 

Langtitel 

Bundesgesetz, mit dem auf Grund des Abschnitts F des Marktordnungsgesetzes 1985 erlassene 
Verordnungen in Gesetzesrang gehoben werden (Marktordnungs-Überleitungsgesetz) 
StF: BGBl. I Nr. 55/2007 (NR: GP XXIII RV 37 AB 195 S. 28. BR: AB 7757 S. 747.) 
[CELEX-Nr.: 32003L0109, 32005L0036, 32006L0100] 

Änderung 

BGBl. I Nr. 72/2008 (NR: GP XXIII IA 483/A AB 550 S. 58. BR: AB 7935 S. 756.) 
BGBl. I Nr. 86/2009 (NR: GP XXIV IA 687/A AB 293 S. 32. BR: AB 8165 S. 774.) 
[CELEX-Nr.: 31997L0057, 31999L0045, 32003L0082, 32008L0090] 
BGBl. I Nr. 23/2010 (NR: GP XXIV RV 610 AB 626 S. 59. BR: AB 8299 S. 783.) 
BGBl. I Nr. 21/2012 (NR: GP XXIV RV 1616 AB 1654 S. 144. BR: AB 8676 S. 805.) 

Text 

Weitergeltung von Verordnungen 

§ 1. (1) Soweit nicht im Nachstehenden angeführte, auf Grund des Abschnitts F des MOG 
(Marktordnungsgesetz 1985 – MOG, BGBl. Nr. 210) erlassene Verordnungen als Bundesgesetz in 
Geltung bleiben, werden alle auf Grund des Abschnitts F des MOG erlassenen Verordnungen 
aufgehoben. 

(2) Als Bundesgesetz in Geltung bleiben: 

 1. bis 31. März 2015 die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die 
Registrierung von Verträgen über die Vermehrung von Saatgut in Drittländern, BGBl. 
Nr. 99/1995 in der Fassung BGBl. II Nr. 108/1999, 

 2. bis zum 31. März 2012 die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft über die Gewährung einer Beihilfe für die Erzeugung von 
Trockenfutter (Trockenfutterbeihilfe-Verordnung 2005), BGBl. II Nr. 127, und 

 3. bis zum 31. März 2015 die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft über die Zuteilung von Referenzmengen im Rahmen der GMO 
Milch (Referenzmengen-Zuteilungs-Verordnung 2006 – RZV 2006), BGBl. II Nr. 102. 

Die in Z 1 bis 3 genannten Verordnungen sind weiterhin auf Sachverhalte anzuwenden, die sich bis zu 
den in Z 1 bis 3 genannten Stichtagen verwirklicht haben. 

(3) Die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern (Rinderkennzeichnungs-Verordnung 1998), BGBl. II Nr. 408/1997, zuletzt 
geändert durch BGBl. II Nr. 489/2006, bleibt bis zum 31. Dezember 2007 als Bundesgesetz in Geltung. 
Diese Verordnung ist weiterhin auf Sachverhalte anwendbar, die sich bis zum 31. Dezember 2007 
verwirklicht haben. 

(4) Bis längstens 31. Jänner 2008 bleiben als Bundesgesetz in Geltung: 

 1. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Einbeziehung von durch 
Landesgesetz eingerichteten Rechtsträgern bei der Flächen-Basiserfassung (Flächen-
Basiserfassungsverordnung - FBV), BGBl. Nr. 964/1994, 

 2. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft zur Durchführung der 
Intervention von Rindfleisch, Schweinefleisch und Schaf- und Ziegenfleisch, BGBl. 
Nr. 1018/1994 in der Fassung BGBl. II Nr. 311/1997, 

 3. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über Sicherheiten für 
Marktordnungswaren, BGBl. Nr. 1021/1994 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 154/2006, 

 4. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über Meldepflichten in der Vieh-
, Fleisch-, Eier- und Geflügelwirtschaft (Vieh-Meldeverordnung), BGBl. Nr. 800/1995 in der 
Fassung BGBl. II Nr. 54/1998, 
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 5. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft zur Durchführung der 
Gemeinsamen Marktorganisation für Rohtabak (Rohtabak-Durchführungsverordnung), BGBl. II 
Nr. 97/1999 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 241/2003, 

 6. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung von Beihilfen für an Schüler abgegebene Milchprodukte (Schulmilch-
Beihilfen-Verordnung 2001 - SBV), BGBl. II Nr. 413/2000 zuletzt geändert durch BGBl. II 
Nr. 359/2006, 

 7. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung von Beihilfen für die Erstverarbeitung von Flachs und Hanf (Flachs- und 
Hanfverarbeitungsbeihilfenverordnung 2001), BGBl. II Nr. 300 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 329/2006, 

 8. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über Lizenzen für Marktordnungswaren, BGBl. II Nr. 59/2002 zuletzt geändert durch BGBl. II 
Nr. 465/2005, 

 9. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen und über das integrierte Verwaltungs- 
und Kontrollsystem im Bereich der Direktzahlungen (INVEKOS-Umsetzungs-
Verordnung 2005), BGBl. II Nr. 474/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 485/2006 und 

 10. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über produktspezifische Beihilferegelungen nach Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
und über den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP-Beihilfen-Verordnung), BGBl. II Nr. 482/2004 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 484/2006. 

(5) Bis zum 30. Juni 2008 bleiben als Bundesgesetze in Geltung: 

 1. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Gewährung von 
Vergütungen für die Entnahme von frischem Obst und Gemüse aus dem Handel (Obst- und 
Gemüse-Vergütungsverordnung), BGBl. II Nr. 243/1997, 

 2. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Intervention von Butter 
und Rahm sowie zur Bestimmung der Butterqualität (Interventionsbutter-Verordnung 1998), 
BGBl. II Nr. 270, in der Fassung BGBl. II Nr. 90/2000, 

 3. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
betreffend die Gewährung von Produktionserstattungen für die Verwendung von Stärke und 
Zucker (Stärke/Zucker-Produktionserstattungs-Verordnung 2002), BGBl. II Nr. 419, 

 4. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse sowie über Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse, BGBl. II Nr. 70/2004, zuletzt geändert durch 
BGBl. II Nr. 214/2006, 

 5. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Zahlung einer Beihilfe für Stärkekartoffeln und einer Prämie für Kartoffelstärke 
(Stärkekartoffelbeihilfe- und Kartoffelstärkeprämien-Verordnung 2004), BGBl. II Nr. 174, in der 
Fassung BGBl. II Nr. 106/2005, 

 6. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über Absatzmaßnahmen für Rahm, Butter und Butterfett (Butterabsatz-Verordnung), BGBl. II 
Nr. 407/2005, 

 7. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zur Durchführung der Zuckermarktordnung, der befristeten Beihilfe für Österreich sowie von 
Übergangsmaßnahmen (Zuckermarktordnungs-Durchführungsverordnung 2006 – ZMODV), 
BGBl. II Nr. 257/2006, und 

 8. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
mit Durchführungsbestimmungen zu den präferenziellen Zuckereinfuhren, zum 
Drittlandszuckerhandel, zu den LDC-Zuckereinfuhren, zur Ordnung des Binnenmarktes und zur 
Quotenregelung für Zucker, sowie zur Nichtquotenerzeugung im Zuckersektor 
(Zuckermarktverordnung 2006 – ZuckerMV), BGBl. II Nr. 429/2006. 

Diese Bestimmungen sind weiterhin auf Sachverhalte anwendbar, die sich bis zum 30. Juni 2008 
verwirklicht haben. 

(6) Bis zum 31. Juli 2008 bleiben als Bundesgesetze in Geltung: 
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 1. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Vorbehaltung der Bewilligung von Zahlungen im Bereich der gemeinsamen 
Marktorganisation für Wein, BGBl. II Nr. 394/2002, 

 2. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über den technischen Prüfdienst der bei der AMA eingerichteten Zahlstelle im Weinbereich, 
BGBl. II Nr. 242/2003, in der Fassung BGBl. II Nr. 39/2004, und 

 3. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zur Durchführung von gemeinschaftlichen Marktordnungsmaßnahmen im Weinbereich BGBl. II 
Nr. 98/2005, in der Fassung BGBl. II Nr. 154/2007. 

Diese Bestimmungen sind weiterhin auf jene in Betracht kommenden Maßnahmen anwendbar, die vor 
dem 1. August 2008 eingeleitet oder von den Erzeugern ergriffen worden sind. 

(7) Bis zum 31. August 2008 bleiben als Bundesgesetze in Geltung: 

 1. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Gewährung von 
Beihilfen für Magermilch, die zu Kasein und Kaseinat verarbeitet worden ist (Kasein-Beihilfen-
Verordnung), BGBl. Nr. 1065/1994, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 327/1998, 

 2. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Verwendung von 
Kasein und Kaseinat zur Herstellung von Käse und Erzeugnissen aus Käse (Kasein-
Verwendungs-Verordnung), BGBl. Nr. 1066/1994, 

 3. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die private Lagerhaltung 
von lagerfähigen Käsesorten, BGBl. Nr. 316/1995, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 337/2004, 

 4. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Anerkennung von 
Erzeugerorganisationen für Fischereierzeugnisse, BGBl. Nr. 455/1995, in der Fassung BGBl. II 
Nr. 223/1998, 

 5. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung von Beihilfen für Magermilch und Magermilchpulver für Futterzwecke 
(Magermilch-Beihilfen-Verordnung 2000), BGBl. II Nr. 236, 

 6. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über Meldepflichten in der Milchwirtschaft (Milch-Meldeverordnung 2001), BGBl. II Nr. 241, in 
der Fassung BGBl. II Nr. 154/2005, 

 7. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die öffentliche Lagerhaltung von Magermilchpulver (MMP-Verordnung 2001), BGBl. II 
Nr. 406, 

 8. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Einfuhr von Hanf aus Drittstaaten, BGBl. II Nr. 179/2002 und 

 9. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zur Durchführung der Intervention von Getreide (Getreide-Interventionsverordnung 2004), 
BGBl. II Nr. 412, in der Fassung BGBl. II Nr. 50/2006. 

Diese Bestimmungen sind weiterhin auf Sachverhalte anwendbar, die sich bis zum 31. August 2008 
verwirklicht haben. 

(8) Die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über eine auf ein geographisches Informationssystem gestützte Flächenidentifizierung 
(INVEKOS-GIS-Verordnung), BGBl. II Nr. 335/2004, bleibt bis 31. Juli 2009 als Bundesgesetz in 
Geltung. 

(9) Die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Überwachung der 
Verwendung und/oder Bestimmung von Getreide aus Interventionsbeständen zur Ausfuhr oder zur 
Verarbeitung zu bestimmten Erzeugnissen (Getreide-Überwachungsverordnung – GÜV), BGBl. 
Nr. 575/1995, bleibt bis 31. Juli 2010 als Bundesgesetz in Geltung. 

Weitere Anwendbarkeit von Verordnungen 

§ 2. (1) Folgende auf Grund des Abschnitts F des MOG erlassene Verordnungen bleiben als 
Bundesgesetze für jene Sachverhalte, die im entsprechenden Jahr, auf das sich die Verordnung bezieht, 
verwirklicht wurden, weiter in Kraft: 

 1. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung einer zusätzlichen Mutterkuhprämie im Jahr 2001 
(Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2001), BGBl. II Nr. 271, 

 2. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2002 für bestimmte Produkte, die als 
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nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden, BGBl. II Nr. 282/2002 in 
der Fassung BGBl. II Nr. 356/2002, 

 3. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung einer zusätzlichen Mutterkuhprämie im Jahr 2002 
(Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2002), BGBl. II Nr. 452, 

 4. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2003 für bestimmte Produkte, die als 
nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden, BGBl. II Nr. 320/2003 in 
der Fassung BGBl. II Nr. 435/2003, 

 5. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung einer zusätzlichen Mutterkuhprämie im Jahr 2003 
(Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2003), BGBl. II Nr. 504, 

 6. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2004 für bestimmte Produkte, die als 
nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden, BGBl. II Nr. 298/2004 in 
der Fassung BGBl. II Nr. 369/2004, 

 7. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung einer zusätzlichen Mutterkuhprämie im Jahr 2004 
(Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2004), BGBl. II Nr. 520, 

 8. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über das Verzeichnis der Hartweizensorten, die im Jahr 2005 für die Hartweizenqualitätsprämie 
in Betracht kommen, BGBl. II Nr. 16/2005, 

 9. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zur Festlegung der im Milchwirtschaftsjahr 2005/2006 meldepflichtigen Käsesorten, BGBl. II 
Nr. 157/2005, 

 10. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2005 für Energiepflanzen und für 
bestimmte Produkte, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut 
werden, BGBl. II Nr. 208/2005 in der Fassung BGBl. II Nr. 292/2005, 

 11. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über das Verzeichnis der Hartweizensorten, die im Jahr 2006 für die Hartweizenqualitätsprämie 
in Betracht kommen, BGBl. II Nr. 310/2005 in der Fassung BGBl. II Nr. 456/2005, 

 12. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung einer zusätzlichen Mutterkuhprämie im Jahr 2005 
(Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2005), BGBl. II Nr. 326, 

 13. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der Einheitsmenge für Flachs- und Hanffasern für das Wirtschaftsjahr 
2005/2006, BGBl. II Nr. 17/2006, 

 14. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zur Festlegung der im Milchwirtschaftsjahr 2006/2007 meldepflichtigen Käsesorten, BGBl. II 
Nr. 201/2006, 

 15. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der repräsentativen Erträge der Ernte 2006 für Energiepflanzen und für 
bestimmte Produkte, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut 
werden, BGBl. II Nr. 258/2006 in der Fassung BGBl. II Nr. 316/2006, 

 16. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über das Verzeichnis der Hartweizensorten, die ab dem Jahr 2007 für die 
Hartweizenqualitätsprämie in Betracht kommen, BGBl. II Nr. 352/2006 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 522/2006, 

 17. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Gewährung einer zusätzlichen Mutterkuhprämie im Jahr 2006 
(Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 2006), BGBl. II Nr. 428, 

 18. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Festsetzung der Einheitsmenge für Flachs- und Hanffasern für das Wirtschaftsjahr 
2006/2007, BGBl. II Nr. 498/2006, 
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 19. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Nutzung von als stillgelegt angemeldeten Flächen zu Fütterungszwecken im Jahr 2007, 
BGBl. II Nr. 105/2007 und 

 20. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
zur Festlegung der im Milchwirtschaftsjahr 2007/08 meldepflichtigen Käsesorten, BGBl. II 
Nr. 124/2007. 

(2) Die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Gewährung einer 
Beihilfe für Saatgut (Saatgutbeihilfenverordnung 1999), BGBl. II Nr. 109 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 10/2001, bleibt als Bundesgesetz für Sachverhalte, die sich auf Beihilfeanträge bis einschließlich 
2004 beziehen, weiterhin in Geltung. 

Abwicklung der Tierprämien 

§ 3. Für Anträge auf Tierprämien gemäß Art. 4 bis 16 der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999, ABl. 
Nr. L 160 vom 26.6.1999, S. 21 bis einschließlich 2004 gilt zusätzlich zu den gemeinschaftsrechtlichen 
Bestimmungen Folgendes: 

 1. Der Grenzwert für die Gewährung der Sonderprämie für männliche Rinder je Altersklasse und 
Betrieb beträgt 200 Stück. Bei der Gewährung der Mutterkuhprämie besteht keine 
Mengenbegrenzung hinsichtlich der einzelbetrieblichen Referenzmenge. 

 2. Die Futterfläche muss als zusammenhängende Fläche mindestens 0,1 ha groß sein, 
ausgenommen es handelt sich um ein eigenes Feldstück. Die Futterfläche muss im Zeitraum von 
1. Jänner bis 31. Juli desselben Jahres für die Tierhaltung zur Verfügung stehen. 

 3. Für die Gewährung der Extensivierungsprämie darf die Besatzdichte des Betriebs, die anhand 
von fünf Zählterminen im betreffenden Kalenderjahr zu ermitteln ist, 1,4 GVE/ha nicht 
überschreiten. Als Weideland gilt Grünland, wobei mindestens ein Aufwuchs als Weide für 
Rinder oder Schafe genutzt wird. 

 4. Zur Bestätigung der durchschnittlichen Milchleistung des Milchkuhbestandes sind die von der 
Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter ermittelten Abschlüsse zu 
berücksichtigen, wenn sie mindestens sechs aufeinanderfolgende innerhalb eines Kontrolljahres 
gelegene Monate umfassen. Die Daten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie sich im 
Zeitpunkt der Antragstellung auf das Antragsjahr oder auf das der Antragstellung vorangehende 
Kontrolljahr beziehen. 

 5. Die Mutterkuhprämie ist für Kalbinnen (Färsen) und Mutterkühe getrennt zu verwalten. Dabei 
beträgt die nationale Höchstgrenze für Kalbinnen jene Anzahl an Prämienansprüchen, die im 
jeweiligen Jahr aus der nationalen Reserve nicht zugeteilt wurden. Die Prämie ist für Kalbinnen 
mit einem Alter zu Beginn des Haltungszeitraums von acht bis höchstens 20 Monaten zu 
gewähren, die auf einem österreichischen Zuchtbetrieb gehalten werden oder im Jahr 2004 auch 
für Antragsteller, die die Mutterkuhprämie beantragen und deren Betriebe über keine 
Anlieferungs-Referenzmenge zu Beginn des Zwölfmonatszeitraums der Antragstellung verfügen, 
höchstens jedoch für 20% der Anzahl der im Jahr 2004 beantragten Mutterkühe. Die 
Mutterkuhprämie für Kalbinnen kann höchstens einmal im Leben einer Kalbin beantragt werden. 
Der Zuchtbetrieb hat zum Zeitpunkt der Antragstellung Mitglied einer von der jeweiligen 
Landwirtschaftskammer oder Landesregierung anerkannten Zuchtorganisation zu sein und sich 
mit Rinderzucht zu befassen. Dieser Zuchtbetrieb hat hinsichtlich aller Rinder, bei denen dies 
aufgrund des Alters und der Zuchtrichtung möglich ist, Leistungserhebungen gemäß den 
Bestimmungen der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter durch den 
zuständigen Kontrollverband durchzuführen. Die Mutterkuhprämie für Kalbinnen ist für 
Antragsteller, die über eine individuelle Höchstgrenze aber deren Betriebe über keine 
Anlieferungsmenge verfügen, vorrangig gegenüber Zuchtbetrieben zu bedienen. Für 
Zuchtbetriebe, die über eine individuelle Höchstgrenze aber deren Betriebe über keine 
Anlieferungs-Referenzmenge verfügen, kann die Mutterkuhquote nur im Rahmen der 
Gewährung für Zuchtbetriebe gewährt werden. 

 6. Ergänzungsbeträge sind zu gewähren für 

 a) Kalbinnen von Milchrassen, die auf einem österreichischen Zuchtbetrieb gehalten werden und 
die die Voraussetzungen für die Mutterkuhprämie für Kalbinnen, jedoch mit Ausnahme der 
Zugehörigkeit zu einer Fleischrasse, erfüllen, als Bestandsprämie: Die Besatzdichte für 
Kalbinnen von Milchrassen beträgt bis einschließlich das Jahr 2001 2 GVE/ha, im Jahr 
2002 1,9 GVE/ha und ab dem Jahr 2003 1,8 GVE/ha und Kalenderjahr. Der Ergänzungsbetrag 
ist im gleichen Ausmaß wie die Mutterkuhprämie für Kalbinnen unter Berücksichtigung der 
zusätzlichen nationalen Prämie zu gewähren. Kommt es bei der Mutterkuhprämie für 
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Kalbinnen zu einer Kürzung der prämienfähigen Tiere, so wird die Zahl der prämienfähigen 
Kalbinnen von Milchrassen im gleichen Ausmaß gekürzt; 

 b) Milchkühe im nationalen Berggebiet, wenn in Bezug auf das betreffende Kalenderjahr die 
Besatzdichte des Betriebs 1,4 GVE/ha nicht überschreitet. Die Bestimmungen gemäß Z 3 
gelten sinngemäß. Der Ergänzungsbetrag beträgt 21,50 Euro je Tonne der prämienfähigen 
Referenzmenge, die im Betrieb am 31. März des jeweiligen Jahres verfügbar ist, wobei 4 650 
kg Referenzmenge je beantragter Milchkuh zugrunde zu legen ist; 

 c) Schlachtkalbinnen als zusätzlicher Betrag zur Schlachtprämie, wobei der Ergänzungsbetrag im 
Kalenderjahr 2003 67,80 Euro und im Kalenderjahr 2004 60,80 Euro beträgt, und 

 d) männliche Rinder mit Ausnahme von Ochsen, für die die Sonderprämie beantragt wurde, als 
zusätzlicher Betrag zur Schlachtprämie, wobei der Ergänzungsbetrag im Kalenderjahr 
2003 17,80 Euro und im Kalenderjahr 2004 15,50 Euro beträgt. 

 7. Hat ein Erzeuger in einem Kalenderjahr Anträge auf die Sonderprämie, die Mutterkuhprämie und 
Ergänzungsbeträge für Kalbinnen gestellt, so ist zuerst über den Antrag hinsichtlich der 
Mutterkühe im Rahmen der Mutterkuhprämie, dann über den Antrag auf die Sonderprämie, in 
der Folge über den Antrag hinsichtlich der Kalbinnen im Rahmen der Mutterkuhprämie und 
zuletzt über den Antrag auf den Ergänzungsbetrag zu entscheiden. 

 8. Die Schlachtprämie ist nur für jene Rinder zu gewähren, die in Schlachthöfen und Schlachtstätten 
geschlachtet werden, denen eine Veterinärkontrollnummer für die Schlachtung gemäß § 44 
Abs. 1 des Fleischuntersuchungsgesetzes, BGBl. Nr. 522/1982, in der jeweils geltenden Fassung, 
zugeordnet wurde. Im Fall der Schlachtung in einem anderen Mitgliedstaat haben die 
Schlachthöfe der Richtlinie 64/433/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischen Fleisch, ABl. Nr. L 121 vom 29. Juli 
1964, S. 2012, zu entsprechen. Die Schlachthöfe haben ein Schlachtprotokoll zu führen. Für 
Kälber im Alter von fünf Monaten bis weniger als sieben Monaten hat dieses das 
Schlachtgewicht zu enthalten. 

Gewährung der Milchprämie 

§ 4. In den Jahren 2004 bis 2006 werden die Ergänzungszahlungen gemäß Art. 96 der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003, ABl. Nr. L 270 vom 21.10.2003, S. 1 auf Basis der am 31. März des betreffenden 
Zwölfmonatszeitraums einzelbetrieblich zur Verfügung stehenden Referenzmengen in Form eines 
linearen Prämienzuschlags gewährt. 

Berechnung der einheitlichen Betriebsprämie 

§ 5. (1) Bei der Berechnung der einheitlichen Betriebsprämie gemäß Titel III der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 ist dabei nach folgender Maßgabe vorzugehen: 

 1. Folgende Direktzahlungen werden in den Referenzbetrag nicht einbezogen: 

 a) die Mutterkuhprämie, 

 b) die Schlachtprämie für Kälber, 

 c) 40% der Schlachtprämie für Rinder (ausgenommen Kälber) und 

 d) 25% der flächenbezogenen Beihilfe für Hopfen. 

 2. Für die Berechnung der Futterfläche wird die im Mehrfachantrag „Flächen“ des Jahres 2004 
angegebene und ermittelte Futterfläche herangezogen, außer die Futterfläche des 
Bezugszeitraums 2000 bis 2002 ist geringer. Ein Betriebsinhaber kann abweichend vom ersten 
Satz beantragen, dass jedenfalls die Futterfläche des Mehrfachantrags „Flächen“ 2004 zu Grunde 
gelegt wird. 

 3. Für die Ermittlung der Referenzdaten für Zucker im Jahr 2006 

 a) werden für die Berechnung des Referenzbetrages Zucker die dem Betriebsinhaber im 
Anbaujahr 2006 (Wirtschaftsjahr 2006/07) zustehenden Rechte zur Lieferung von Zucker 
gemäß Liefervertrag - jedoch ohne Berücksichtigung einer allfälligen Reduktion durch 
Vorgriff oder temporäre Quotenanpassung durch die Europäische Kommission - zugrunde 
gelegt, wobei nach Weißzuckermengen zur Herstellung von A-Zucker und zur Herstellung 
von B-Zucker auf Basis des durchschnittlichen Preisunterschiedes in den Wirtschaftsjahren 
2002/03 bis 2004/05 zu differenzieren ist; Weißzuckermengen, die nicht zur Belieferung der 
nationalen Quote dienen oder aus der zusätzlichen Zuckerquote stammen, sind nicht 
einzubeziehen; 

 b) wird als Referenzfläche Zucker die im Sammelantrag 2006 angegebene 
Zuckerrübenanbaufläche herangezogen, wobei mindestens jedoch jene Fläche zugrunde gelegt 
wird, die für die Erzeugung der im Liefervertrag angeführten Weißzuckermenge auf Basis 
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eines Zuckerertrages von 16 t/ha erforderlich ist; für Weißzuckermengen, die nicht zur 
Belieferung der nationalen Quote dienen oder aus der zusätzlichen Quote stammen, wird eine 
dieser Menge entsprechende Fläche anteilig von der Referenzfläche in Abzug gebracht; 

 c) wird bei Betriebsinhabern, denen im Anbaujahr 2006 ein Recht zur Lieferung von 
Weißzuckermengen zusteht, die aber im Sammelantrag 2006 keine Zuckerrübenanbauflächen 
angegeben haben, abweichend von lit. a) und b) der Referenzbetrag Zucker auf Basis des 
zustehenden Rechts zur Lieferung von Weißzuckermengen sowie der in lit. a) festgelegten 
Differenzierung und als Referenzfläche jene Fläche, die für die Erzeugung der vom Recht zur 
Lieferung erfassten Weißzuckermenge auf Basis eines Zuckerertrages von 10,26 t/ha 
erforderlich ist, zugrunde gelegt; 

 d) werden – soweit gemäß Art. 41 Abs. 1a der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ein 
entsprechender Betrag der nationalen Obergrenze des anderen Mitgliedstaates transferiert wird 
– für Betriebsinhaber, die im Anbaujahr 2005 (Wirtschaftsjahr 2005/06) mit einem 
Zuckerunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat Lieferverträge abgeschlossen haben, als 
Referenzbetrag Zucker die von diesem Liefervertrag 2005 erfasste Menge und als 
Referenzfläche die im Sammelantrag 2005 angegebene Zuckerrübenanbaufläche zugrunde 
gelegt. 

 4. Für Zwecke der Einbeziehung der Milchprämie einschließlich Ergänzungszahlungen hat ein im 
Sinne des Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 mit Durchführungsvorschriften zu 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der Stützungsregelungen nach Titel 
IV und IVa der Verordnung und der Verwendung von Stilllegungsflächen für die Erzeugung von 
Rohstoffen, ABl. Nr. L 345 vom 20.11.2004, S. 1 im Zwölfmonatszeitraum 2006/07 inaktiver 
Milcherzeuger den Nachweis der Wiederaufnahme der Milcherzeugung spätestens gemeinsam 
mit dem Sammelantrag 2007 zu erbringen. 

(2) Als Härtefälle zusätzlich zu den in Art. 40 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 genannten 
Fällen werden 

 1. Hagelschlag und andere witterungsbedingte Ereignisse, sofern keine Beihilfe für Saatgut oder 
Rohtabak gewährt werden konnte, 

 2. Fälle, in denen der Antragsteller alle Voraussetzungen für die Beihilfe geschaffen hat und die 
Nichtgewährung der Beihilfe ohne seine Zustimmung oder Duldung durch Einwirkung Dritter 
verursacht wurde und 

 3. die zeitweilige Grundinanspruchnahme im öffentlichen Interesse 

angesehen. Als länger andauernde Berufsunfähigkeit gemäß Art. 40 Abs. 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 ist der Fall anzusehen, in dem dem Betriebsinhaber eine Betriebsrente gemäß § 149d 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978 in der jeweils geltenden Fassung, oder eine 
gleichwertige Berufsunfähigkeitsrente eines anderen Sozialversicherungsträgers gebührt. Einem Härtefall 
gleichgestellt werden Fälle, in denen auf inländischen Flächen Erzeugnisse gemäß Art. 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 603/95 über die gemeinsame Marktorganisation für Trockenfutter, ABl. Nr. L 63 vom 
21.3.1995, S. 1 erzeugt wurden, die aufgrund eines Verarbeitungsvertrages an ein 
Verarbeitungsunternehmen in andere Mitgliedstaaten zur Trocknung geliefert wurden. Ein Härtefall liegt 
nur dann vor, wenn im beeinträchtigten Zeitraum der Referenzbetrag um mindestens 15% und 500 Euro 
geringer als im Durchschnitt der nicht beeinträchtigten Jahre des Bezugszeitraums sowie des Jahres 2003 
war. Ist von einem Härtefall der gesamte Bezugszeitraum gemäß Art. 37 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003, das Jahr 2003 und auch der Zeitraum gemäß Art. 40 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003 betroffen, so erfolgt die Zuweisung von Zahlungsansprüchen pro ha beihilfefähiger 
Fläche, die in dem, dem Jahr nach Beendigung des Härtefalls unmittelbar folgenden Sammelantrag 
angemeldet ist, und im Ausmaß des regionalen Durchschnitts. Der Betriebsinhaber hat das Vorliegen 
eines Härtefalls durch geeignete Urkunden oder Atteste zu belegen und die Auswirkungen des Härtefalls 
auf die Direktzahlungen und damit die Berechnung des Referenzbetrags darzulegen. 

(3) Ein Sonderfall gemäß Art. 42 Abs. 4 der Verordnung (EG Nr. 1782/2003 und Art. 18 bis 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 795/2004, ABl. Nr. L 141 vom 30.4.2004, S. 1 liegt in folgenden Fällen vor: 

 1. Bei Investitionen in den Umbau oder die Erweiterung der Produktionskapazitäten für die 
Tierhaltung, wenn der Umbau oder die Erweiterung spätestens am 15. Mai 2004 auf Basis 
vorliegender Pläne begonnen wurde und die Direktzahlungen für die in die einheitliche 
Betriebsprämie 2005 einbezogenen Maßnahmen in den Jahren 2003 und 2004 oder, sofern die 
Direktzahlungen 2004 höher sind, im Jahr 2004 bezogen auf den Referenzbetrag um mindestens 
10% und 1 000 Euro höher sind. Ist die Investition in den Umbau oder die Erweiterung der 
Produktionsgebäude für die Tierhaltung zur Erhöhung der betrieblichen Produktionskapazitäten 
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zwischen 30. September 2003 und 15. Mai 2004 erfolgt und wurde die Erhöhung der 
Direktzahlungen gemäß dem ersten Satz nicht erreicht, ist ein fiktiver Direktzahlungsbetrag 
heranzuziehen, der auf Basis des Tierbestandes der Monate Jänner bis Mai 2005 für die 
Berechnung der einheitlichen Betriebsprämie und unter sinngemäßer Anwendung der 
Voraussetzungen für die Prämiengewährung herangezogen worden wäre. Die 
Extensivierungsprämie wird bei der Berechnung nur dann berücksichtigt, wenn diese auch 2004 
gewährt wurde. Der auf diese Weise ermittelte fiktive Direktzahlungsbetrag muss mindestens 
10% und 1 000 Euro höher sein als der Referenzbetrag. Flächen, für die im Rahmen der 
Vorabübertragung Zahlungsansprüche mitübertragen worden sind, sind bei der Berechnung des 
Direktzahlungsbetrags nicht einzubeziehen, ausgenommen, wenn diese Flächen vom 
Übernehmer im Jahr 2005 erstmals beantragt wurden. 

 2. Bei Kauf von beihilfefähigen Flächen, wenn spätestens am 15. Mai 2004 der Kaufvertrag für 
mindestens zwei ha beihilfefähige Fläche abgeschlossen oder der Antrag an die 
Grundverkehrskommission zur Genehmigung des Flächenkaufs eingebracht und in der Folge 
bewilligt wurde und die Direktzahlungen für die in die einheitliche Betriebsprämie 2005 
einbezogenen Maßnahmen in den Jahren 2003 und 2004 oder, sofern die Direktzahlungen des 
Jahres 2004 höher sind, im Jahr 2004 bezogen auf den Referenzbetrag um mindestens 500 Euro 
höher sind. Ist der Kauf von mindestens zwei ha beihilfefähigen Flächen zwischen 30. September 
2003 und 15. Mai 2004 erfolgt und konnte für diese Flächen mangels Verfügbarkeit bis 
einschließlich 2004 keine Direktzahlung beantragt werden, sind für diese zugekauften Flächen 
zusätzliche Zahlungsansprüche aus der nationalen Reserve in Höhe des Werts der ursprünglich 
zugeteilten flächenbezogenen Zahlungsansprüche, maximal jedoch im Ausmaß von 300 Euro/ha 
zuzuweisen, wenn sich unter Einbeziehung der gekauften Flächen eine fiktive Erhöhung des 
Grenzwertes um mindestens 500 Euro ergibt. In gleicher Weise ist ein Flächenkauf 
einzubeziehen, wenn in Summe der gemäß dem ersten und zweiten Satz erfolgten Käufe 
mindestens zwei ha gekauft wurden. Ist der Flächenzukauf vor dem 30. September 2003 erfolgt, 
kommt eine Zuweisung von zusätzlichen Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve gemäß 
dem ersten Satz dann in Betracht, wenn der Betriebsinhaber nachweist, dass ihm für diese 
Flächen aufgrund vertraglicher Vereinbarung eine Beantragung von Direktzahlungen bis 
einschließlich 2004 nicht möglich war. Flächen, für die im Rahmen der Vorabübertragung 
Zahlungsansprüche mitübertragen worden sind, sind bei der Berechnung des 
Direktzahlungsbetrags nicht einzubeziehen, ausgenommen, wenn diese Flächen vom 
Übernehmer im Jahr 2005 erstmals beantragt wurden. 

 3. Bei mindestens sechsjähriger Pacht von mindestens vier ha beihilfefähigen Flächen oder von 
Wirtschaftsgebäuden, wenn der Pachtvertrag schriftlich abgeschlossen und spätestens am 15. Mai 
2004 der Sozialversicherungsanstalt der Bauern gemeldet und vergebührt wurde und die 
Direktzahlungen für die in die einheitliche Betriebsprämie 2005 einbezogenen Maßnahmen in 
den Jahren 2003 und 2004 oder, sofern die Direktzahlungen 2004 höher sind, im Jahr 2004 
bezogen auf den Referenzbetrag um mindestens 1 000 Euro höher sind. Ist die mindestens 
sechsjährige Pacht von mindestens vier ha beihilfefähigen Flächen oder Wirtschaftsgebäuden 
zwischen 30. September 2003 und 15. Mai 2004 erfolgt und konnte für diese Flächen mangels 
Verfügbarkeit bis einschließlich 2004 keine Direktzahlung beantragt werden, sind für diese 
gepachteten Flächen zusätzliche Zahlungsansprüche aus der nationalen Reserve in Höhe des 
Werts der ursprünglich zugeteilten flächenbezogenen Zahlungsansprüche, maximal jedoch im 
Ausmaß von 300 Euro/ha zuzuweisen, wenn sich unter Einbeziehung der gepachteten Flächen 
eine fiktive Erhöhung des Grenzwertes um mindestens 1 000 Euro ergibt. In gleicher Weise ist 
eine Flächenpacht einzubeziehen, wenn in Summe der gemäß dem ersten und zweiten Satz 
erfolgten Pachtungen mindestens vier ha gepachtet wurden. Flächen, für die im Rahmen der 
Vorabübertragung Zahlungsansprüche mitübertragen worden sind, sind bei der Berechnung des 
Direktzahlungsbetrags nicht einzubeziehen, ausgenommen, wenn diese Flächen vom 
Übernehmer im Jahr 2005 erstmals beantragt wurden. 

 4. Bei Übergabe eines im Bezugszeitraum verpachteten Betriebes gemäß Art. 20 der Verordnung 
(EG) Nr. 795/2004 erfolgt eine Zuweisung von Zahlungsansprüchen, wenn der im 
Bezugszeitraum verpachtete und nunmehr übergebene Betrieb(-steil) mindestens vier ha 
beihilfefähige Fläche umfasst. Zahlungsansprüche aus der nationalen Reserve sind jedoch nur für 
jene beihilfefähigen Flächen zuzuweisen, für die keine Vorabübertragung von 
Zahlungsansprüchen erfolgt ist. 

 5. Bei Produktionsumstellung gemäß Art. 23 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 795/2004 erfolgt eine 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen, wenn die Direktzahlungen für die in die einheitliche 
Betriebsprämie 2005 einbezogenen Maßnahmen in den Jahren 2003 und 2004 oder, sofern die 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 9 von 10 

Direktzahlungen des Jahres 2004 höher sind, im Jahr 2004 bezogen auf den Referenzbetrag um 
mindestens 10% und 1 000 Euro höher sind. Flächen, für die im Rahmen der Vorabübertragung 
Zahlungsansprüche mitübertragen worden sind, sind bei der Berechnung des 
Direktzahlungsbetrags nicht einzubeziehen, ausgenommen, wenn diese Flächen vom 
Übernehmer im Jahr 2005 erstmals beantragt wurden. 

 6. Betriebsinhaber, die in den Jahren 2003 und 2004 gegenüber dem Bezugszeitraum ihre 
Produktionsquote für Tabak erhöht und eine um mindestens 3 000 Euro höhere Tabakprämie 
erhalten haben, sind die bestehenden Zahlungsansprüche zu erhöhen oder neue 
Zahlungsansprüche zuzuweisen. Der neue Referenzbetrag Tabak berechnet sich dabei auf Basis 
der Tabakprämie die in den Jahren 2003 und 2004 oder, sofern die Tabakprämie 2004 höher ist, 
im Jahr 2004 gewährt wurde. Sofern zusätzlich zu der im ersten Satz festgelegten Erhöhung der 
Produktionsquote sowie der Tabakprämie eine Investition in Flächen gemäß Z 2 oder 3 
nachgewiesen wird, sind im Ausmaß der neuen Flächen Zahlungsansprüche neu zuzuweisen. In 
den übrigen Fällen sind die gemäß Art. 48d der Verordnung (EG) Nr. 795/2004 ermittelten 
Zahlungsansprüche zu erhöhen. Die Zuweisung oder Erhöhung von Zahlungsansprüchen hat 
nach Verfügbarkeit von entsprechenden Mitteln in der nationalen Reserve im Rahmen der 
Obergrenze für Tabak zu erfolgen. 

 7. Betriebsinhaber, auf die die Voraussetzungen der Art. 20 oder 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 795/2004 zutreffen, und deren Pachtverträge nach dem 15. Mai 2005 auslaufen, können die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve gleichzeitig mit dem nächsten 
unmittelbar nach Auslaufen des Pachtvertrages zu stellenden Sammelantrag beantragen. In diesen 
Fällen sind pro ha vom ausgelaufenen Pachtvertrag erfasster und im Sammelantrag angegebener 
beihilfefähiger Fläche Zahlungsansprüche im Ausmaß des regionalen Durchschnitts zuzuweisen. 

(4) In Anwendung des Art. 42 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 werden Betriebsinhabern, 
die seit dem Kalenderjahr 2002, spätestens jedoch am 31. Dezember 2003 begonnen haben, einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu führen und im 
Bezugszeitraum selbst keine Direktzahlungen erhalten oder im Wege der Rechtsnachfolge übertragen 
erhalten haben, Zahlungsansprüche auf Basis der im Mehrfachantrag „Flächen“ 2003 und 2004 
ausgewiesenen Flächen, für die in diesen beiden Jahren ein Anspruch auf Direktzahlungen bestand, 
zugewiesen. Sofern erstmals im Kalenderjahr 2004 Direktzahlungen beantragt wurden, sind die 
Zahlungsansprüche auf Basis der im Mehrfachantrag „Flächen“ 2004 ausgewiesenen entsprechenden 
Fläche zuzuweisen. Flächen, für die im Rahmen der Vorabübertragung Zahlungsansprüche mitübertragen 
worden sind, sind jedoch nicht einzubeziehen. Eine Zuweisung von Zahlungsansprüchen erfolgt dann, 
wenn sich für die in die einheitliche Betriebsprämie 2005 einbezogenen Maßnahmen in den Jahren 2003 
und 2004 oder, sofern die Direktzahlungen des Jahres 2004 höher sind, im Jahr 2004 Direktzahlungen 
von mindestens 3 000 Euro ergeben. 

(5) In Anwendung des Art. 42 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 werden Betriebsinhabern, 
die im Bezugszeitraum mehr als 25% ihrer Ackerflächen 

 1. für die Produktion von Ölkürbis, Kleinalternativen, Erdbeeren und anderen, maximal dreijährig 
angebauten Beerenobstarten, Gemüse oder anderen Kartoffeln als jenen, die für die Herstellung 
von Kartoffelstärke bestimmt sind, genutzt haben und dafür keine Direktzahlungen erhalten 
haben oder 

 2. im Rahmen der biologischen Wirtschaftsweise gemäß der Sonderrichtlinie des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für das 
österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Landwirtschaft als Futterfläche genutzt haben, wobei die Besatzdichte 
des Betriebes 0,5 RGVE je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht überschritten hat, 

Zahlungsansprüche für jene beihilfefähigen Flächen zugewiesen, die im Bezugszeitraum für die 
vorgenannten Kulturen genutzt wurden und die den Anteil von 25% an der gesamten Ackerfläche 
überschritten haben. 

(6) Der Referenzbetrag für die Zuweisung von Zahlungsansprüchen an Sonderfälle gemäß Abs. 3 
Z 1 bis 5 und Abs. 4 berechnet sich auf Basis der Direktzahlungen für die in die einheitliche 
Betriebsprämie 2005 einbezogenen Maßnahmen der Jahre 2003 und 2004. Dabei sind der Durchschnitt 
der in den Jahren 2003 und 2004 gewährten Direktzahlungen und die Direktzahlungen des Jahres 2004 zu 
vergleichen und der höhere der beiden vorgenannten Werte für die Berechnung zugrunde zu legen. Der 
Wert des Zahlungsanspruchs ist im Falle des 

 1. Abs. 4 pro ha einzubeziehender Fläche auf das Ausmaß des regionalen Durchschnitts, 

 2. Abs. 3 Z 2 und 3 pro ha einzubeziehender Fläche auf höchstens 300 Euro und 
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 3. Abs. 3 Z 4, sofern aufgrund des Zeitpunkts der Übergabe keine Direktzahlungen in den Jahren 
2003 und 2004 beantragt und gewährt wurden, pro ha im Sammelantrag 2005 angegebener 
beihilfefähiger Fläche im Ausmaß des regionalen Durchschnitts 

zu begrenzen. 

(7) Der regionale Durchschnitt stellt den durchschnittlichen Wert der gesamten Zahlungsansprüche 
im Bundesgebiet dar und beträgt 220 Euro. 

(8) Die gemäß Art. 42 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 für die Schaffung der nationalen 
Reserve vorzunehmende Kürzung beträgt 1,3%. 

(9) Die gemäß Abs. 3 Z 1 bis 5, Abs. 4 und 5 aus der nationalen Reserve zuzuweisenden 
Zahlungsansprüche sind nach Verfügbarkeit von entsprechenden Mitteln in der nationalen Reserve 
gegebenenfalls nur wertmäßig teilweise zuzuteilen und in den Folgejahren auf den ermittelten Wert zu 
erhöhen. 

(10) Der Betriebsinhaber hat das Vorliegen eines Sonderfalls durch geeignete Unterlagen zu belegen 
und die Auswirkungen auf die Produktion und die Berechnung darzulegen. 

(11) Erhält ein Betriebsinhaber im Rahmen eines Kaufs, einer Pacht oder einer sonstigen 
Übertragung von Flächen vom Übergeber die im Bezugszeitraum für diese Flächen ermittelten 
Zahlungsansprüche mit übertragen, hat der übernehmende Betriebsinhaber diese Zahlungsansprüche 
spätestens bei der erstmaligen Aktivierung für den eigenen Betrieb geltend zu machen. Mit dieser 
Geltendmachung gelten diese Zahlungsansprüche gleichzeitig auch für den Übergeber beantragt. Für 
Zwecke der Vorabübertragung von Zahlungsansprüchen gemeinsam mit Flächen ist ein Betriebsinhaber, 
der eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt, auch jemand, der im Bezugszeitraum eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hat und nunmehr seine landwirtschaftliche Tätigkeit deshalb 
eingeschränkt hat, weil er entsprechende landwirtschaftliche Flächen abgegeben hat. 

Verweisung auf das MOG 

§ 6. Soweit in den in §§ 1 und 2 genannten Verordnungen auf das MOG verwiesen wird, gelten diese 
Bezugnahmen als Bezugnahmen auf die entsprechenden Bestimmungen des MOG 2007. 

In-Kraft-Treten 

§ 7. Dieses Bundesgesetz tritt 

 1. hinsichtlich des § 5 mit 1. Jänner 2005 und 

 2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen mit 1. Juli 2007 in Kraft. 


